
36 gefährliche ladung 12/2018

TRANSPORT + LOGISTIK

Abs.: Dein Karlchen
Was ein Absender ist, wissen 

alle, die noch mit Briefen 
und Postkarten aufgewachsen 
sind. Mit „Abs.:“ markiert schrieb 

man den eigenen 
Namen und die eigene 
Anschrift hinten auf 
den Umschlag, um 
anzuzeigen, von wem 
das Schreiben kam. 

Wenn wir heute 
das ADR benutzen, 

um gefährliche Güter auf der 
Straße zu befördern, dann ist das 
so ähnlich. Derjenige, der „selbst 
oder für einen Dritten gefährliche 
Güter versendet“ (1.2.1 ADR), ist 
Absender und hat deshalb einige 
Pflichten zu erfüllen – nicht zu-
letzt die vollständige Information 
des Beförderers und die Sorge 
für die Mitgabe des vollständigen 
Beförderungsdokuments. 

Im englischen ADR heißt der 
Absender consignor. Es ist das-
selbe Wort, welches sich auch im 
IMDG-Code für den Seeverkehr 
und in den ICAO-TI bzw. den IATA-
DGR für den Luftverkehr findet. 

Allein: Die Bedeutung ist anders. 
Im See- und im Luftverkehr, eben-
so wie in den UN-Empfehlungen 
selbst, meint der consignor den 
Versender. Gemeint ist regelmäßig 
derjenige, der das Gut ursprüng-
lich auf den Weg gebracht hat; 
derjenige, dessen wirtschaftliches 
Interesse zu dem Transport führte 
(oder jemand, der es in dessen 
Auftrag getan hat). 
Erste Stufe: Nicht Problem, wohl 
aber Mühe
Laut Absatz 1.1.4.2.3 (nicht .1) ADR 
ist es erlaubt, „in einer Transport-
kette, die eine See- oder Luftbe-
förderung einschließt,“ das Beför-
derungsdokument aus See- oder 
Luftverkehr zu verwenden, sofern 
– Achtung – „alle im ADR vorge-
schriebenen zusätzlichen Angaben 
ebenfalls enthalten sind“. Meist 
ist dies zumindest der Tunnelbe-
schränkungscode, im Falle der 
Luftfracht auch die kumulierte 
Mengenangabe der beförderten 
Güter (eine einzige Mengenangabe 
je UN-Nr., proper shipping name 
und Verpackungsgruppe). 

Und: Name und Anschrift von 
Absender und Empfänger im Sin-
ne des ADR. In der Regel ist dies 
nicht der Versender in Fernost, 
da er keineswegs die Straßenbe-
förderung in Europa veranlasst. 
(Ebenso befindet sich der Emp-
fänger des Containertrucks zum 

Hafen typischerweise nicht in 
Taipeh.) Also Augen auf: Manch-
mal müssen der Name und die 
Anschrift des eigenen Unterneh-
mens noch zusätzlich aufs Papier. 
Zweite Stufe: Problem
Ausnahmen und Sonderregelun-
gen erschweren das Leben, so 
auch beim Absender. 

Stellen Sie sich vor, sie wollten 
freigestellte radioaktive Instru-
mente der UN 2911 von Freiburg 
nach Kiel befördern. Nichts 
leichter als das, wenn es um das 
Beförderungsdokument geht. 
Doch Vorsicht: Name und An-
schrift des Absenders (oder des 
Empfängers) müssen auf jedem 
einzelnen Versandstück stehen. 
Diese Vorschrift (5.1.5.4.1 ADR) 
entspricht den Regeln der UN-
Empfehlungen, des IMDG-Codes 
und der IATA-DGR, wo sie den 
consignor, also den Versender 
meint. Nicht so im ADR: Dort 
ist der (jeweilige) Absender der 
(jeweiligen) Beförderung gemeint: 
Für den Sammelguttransport 
aus dem Breisgau nach Stuttgart 
anders als für die Fernfahrt von 
dort nach Hamburg. Und erneut 
anders für die Zustellung aus der 
Hansestadt bis an die Ostsee. 

Notwendiges Übel? Na ja, im 
Beförderungsdokument ist die 
Absenderangabe nach ADR schon 
wichtig. Aber muss man deshalb 
zwei ähnlich klingende Begriffe 
derart vermischen? Nein, muss 
man nicht, denn Verwirrung 
schafft Risiko. 
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